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Wer ist eigentlich für die Ein-
haltung der Gefahrgutvor-

schriften in Betrieben verantwort-
lich? Man sollte annehmen, dass
dies gerade bei uns in Deutsch-
land völlig eindeutig und klar ist.
In der Praxis zeigt sich aber im-
mer wieder, dass genau dies nicht
der Fall ist: 

Ermittelt die zuständige Be-
hörde in Bayern den verantwortli-
chen Mitarbeiter z.B. für die Ein-
haltung der Ladungssicherungs-
vorschriften, so ist diess eine
andere Person, als wenn die Be-
hörde in Schleswig-Holstein sich
der Angelegenheit annimmt. Man
erkennt dieses unterschiedliche
Vorgehen sogar schon am Wort-
laut der Vordrucke für das schrift-
liche Anhörungsverfahren. In dem
einen Bundesland werden aus-
drücklich die Personalien der „be-
auftragten Person“ angefordert, in
dem anderen Bundesland dage-
gen die Personalien jenes Mitar-
beiters, der tatsächlich die Arbeit
geleistet (oder eben nicht geleis-
tet) hat. Dies ist dann meist der
Staplerfahrer bzw. der „normale“
Umschlagsmitarbeiter, während in
dem anderen Bundesland dieser
Personenkreis ausdrücklich nicht
benannt werden darf. 

Hier stellt sich die Frage, wie
eine derartig unterschiedliche

Handhabung der Vorschriften
möglich sein kann, zumal es sich
ja noch nicht einmal um direkte
Gefahrgutvorschriften handelt. 

In diesem Zusammenhang sei
auch die Frage erlaubt, wie dann
die umfassenden Schulungsanfor-
derungen gem. Kapitel 1.3 des
ADR zu interpretieren sind? Dort
wird darauf verwiesen, dass alle
Mitarbeiter, die an der Beförde-
rung gefährlicher Güter beteiligt
sind, entsprechend ihres Tätig-
keitsfeldes nach den Regelungen
dieses Kapitels zu schulen sind.
Somit ist also auch der „normale“
Umschlagsmitarbeiter regelmäßig
zu unterweisen und zu schulen. 

Wenn ich als Unternehmer also
unter anderem die Kosten für
diese regelmäßigen Unterweisun-
gen tragen muss, kann ich doch
auch erwarten, dass die Mitarbei-
ter für das, was sie tun – oder
auch nicht tun – eine gewisse Ver-
antwortung tragen. Wenn aber
dieser Mitarbeiterkreis nicht für
Verstöße zur Rechenschaft gezo-
gen werden kann, sondern sich
die bußgeldrechtliche Ahndung
immer nur gegen die aufsichtfüh-
renden sog. „beauftragten Perso-
nen“ richtet, stelle ich mir die
Frage, warum ich dann den „nor-
malen“ Lagerarbeiter überhaupt
schulen und unterweisen muss,

wenn er praktisch für ein Fehlver-
halten nicht einstehen muss.
Dann würde es völlig ausreichen,
nur die „beauftragten Personen“
der Schulungsregelung nach Ka-
pitel 1.3 ADR zu unterwerfen. 

Ist diese Auslegung allerdings
richtig, so wäre der § 6 der natio-
nalen Gefahrgutbeauftragten-Ver-
ordnung absolut überflüssig, denn
dieser Personenkreis wird ja
ebenfalls durch Kapitel 1.3 ADR
erfasst. Aus meiner Sicht ist eine
derartig enge Auslegung, wie sie
derzeit in Bayern praktiziert wird,

sogar der Sicherheit beim Trans-
port gefährlicher Güter absolut
abträglich, da sich dann der „nor-
male“ Lagerarbeiter durchaus
fragen kann, warum er sich mit
den diversen Gefahrgutvorschrif-
ten, die er an seinem Arbeitsplatz
zu beachten hat, beschäftigen
soll, wenn ein Fehlverhalten für
ihn keinerlei Konsequenzen hat.
Diese negative Erfahrung hat der
Gesetzgeber ja bekanntlich auch
schon in anderen Bereichen ma-
chen müssen. 
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